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Betr: Maltesische Steuervorbelastung bei Gewinnausschüttungen (EAS.670) 

Wird der von einer maltesischen Gesellschaft erzielte Gewinn in Malta einer 35%igen 

Körperschaftsteuer unterworfen, wobei jedoch anlässlich der Gewinnausschüttung nach 

Österreich der österreichischen Muttergesellschaft rund 31% der maltesischen 

Körperschaftsteuer gutgeschrieben werden, so reduziert sich durch diese Gutschrift die 

effektive körperschaftsteuerliche Vorbelastung der ausgeschütteten Gewinne auf etwa 4%. 

Dies reicht aber nicht aus, um die Wirkungen der Missbrauchsabwehrbestimmung des § 10 

Abs. 3 KStG auszuschalten. 
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